
Der Weg zum Entsorgungsfachbetrieb 

 

 

 Beitrittserklärung, 

Vereinsbeitritt. 

 

 
Antrag auf Efb Anerkennung gem. EfbV. 

Prüfung durch die Geschäftsstelle. 

Benehmensregelung durchführen. 

Zustimmung durch zuständige Behörde. 

6 Wochen-Frist. 

Durchführung der Fremdüberwachungsprüfung 

vor Ort durch den Sachverständigen. 

Erstellen des Überwachungsberichtes. 

Vorlage des Überwachungsberichtes 

(anonym) 

im Überwachungsausschuss (ÜA). 

Prüfung und Bewertung. 

Erteilung des Zertifikates und 

Überwachungszeichen 

bei positiver Bewertung durch den ÜA. 

Zustimmung durch den Vorstand. 

Erstellung und Versand des Zertifikates  

durch die Geschäftsstelle an das 

Unternehmen. 

Anzeige der Efb-Anerkennung  

bei der zuständigen Behörde. 

des Unternehmens 

Wiederholungsprüfung jährlich 


